
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/6/3 5Ob274/07s,
5Ob63/14x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.2008

Norm

GBG §31 Abs1

GBG §94 Abs1 Z1 B

NO allg §83

NO §83 Abs5

NO §85

PostG 1997 §2 Z9

PostG 1997 §7

ZustG §1

Rechtssatz

Lediglich bei der Zustellung behördlicher Schriftstücke, das sind solche von Gerichten und Verwaltungsbehörden nach

dem Zustellgesetz, sieht § 7 PostG 1997 den behördlichen Charakter der Zustellung solcher Schriftstücke durch die

Post (bzw einen allfälligen anderen nach §7 Abs7 PostG betrauten Betreiber) vor. Die De nition des Einschreibens in §

2 Z 9 PostG 1997 stellt rein auf das Privatrecht ab. Bei der Bestätigung einer vom Notar nach § 83 Abs 5 NO iVm § 85

NO veranlassten Zustellung (Intimation) mittels Einschreibens iSd § 2 Z 9 PostG 1997 handelt es sich daher nicht um

eine öffentliche Urkunde nach dem GBG.
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Vgl aber; Beisatz: Hier: Beurkundung des ordnungsgemäßen Anbots der Einlösung des Kaufvertrags an die

Vorkaufsberechtigte. (T1)
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